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Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) und der Bayer. Bauordnung (BayBO); 
Errichtung einer Außenspindeltreppe, durch Frau und Herrn Hoxhaj Kristin und Sejdi, 
Bruckbauerstraße 40, 84347 Pfarrkirchen, auf dem Grundstück Fl.Nr. 641/93, Gemarkung 
Pfarrkirchen 
 
Das Landratsamt hat unter dem Aktenzeichen W-1084-2021 den Bauantrag von Frau und Herrn 
Hoxhaj Kristin und Sejdi, Bruckbauerstraße 40, 84347 Pfarrkirchen zur Errichtung einer Außen-
spindeltreppe mit Bescheid vom 15.06.2021 baurechtlich genehmigt. Der Genehmigungsbescheid ist 
dieser Bekanntmachung angehängt. 
 
Bei dem Bauvorhaben ist eine Nachbarbeteiligung in einem größeren Umfang erforderlich. Deshalb 
erfolgt die Zustellung des Genehmigungsbescheides vom 15.06.2021 durch öffentliche 
Bekanntmachung. 
 
Die genehmigten Unterlagen können im Landratsamt, Ringstraße 4 – 7, 84347 Pfarrkirchen, Zimmer 
Nr. 325 vom 29.06.2021 – 29.07.2021 während der Öffnungszeiten (Mo. – Fr. 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 
Mo. und Do. 13:30 Uhr – 16:00 Uhr) eingesehen werden. Eine vorherige Terminvereinbarung wird 
empfohlen. 
 
Auf die im Genehmigungsbescheid stehende Rechtsbehelfsbelehrung wird verwiesen. 
 
 
Pfarrkirchen, 15.06.2021 
 
gez. Robert Kubitschek 
Regierungsdirektor 
 
 

 
 
 

Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 des 
Grundschulverbandes Unterdietfurt für das Haushaltsjahr 2021 

 
 

Aufgrund der Art. 9 BaySchFG, Art. 40 Abs.1 KommZG sowie der Art. 63 ff GO erlässt der 
Schulverband Unterdietfurt folgende Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Haushaltsjahr 2021: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit 
festgesetzt; dadurch werden  
 

 
 erhöht um € 

vermindert 
um € 

und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans 
einschließlich der Nachträge  

   gegenüber bisher 
Euro 

auf nunmehr Euro verändert 

a) im Verwal-
tungshaushalt  

die Einnahmen 3.760 € 0 € 305.290 € 309.050 € 

die Ausgaben 3.760 € 0 € 305.290 € 309.050 € 

b) im Vermögens-
haushalt  

die Einnahmen 48.760  € 0 € 28.140 € 76.900 € 

die Ausgaben 48.760 € 0 € 28.140 € 76.900 € 
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§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
Die Schulverbandsumlage 2021 wird nicht geändert. 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan bleibt bei 30.000,- €.   
 

§ 6 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft. 
 
 
 
Unterdietfurt, den 21.06.2021                                                   
Schulverband Unterdietfurt 

 
 

Schulverbandsvorsitzender und Erster Bürgermeister  
Bernhard Blümelhuber  
 
 
Die Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 
 
Die Nachtragshaushaltssatzung Nr.1 wird hiermit gemäß Art. 24 Abs.1 KommZG, Art. 65 Abs.3 GO 
amtlich bekannt gemacht. Der Nachtragshaushaltsplan liegt gemäß Art. 9 Abs.9 BaySchFG, Art. 40 
KommZG in Verbindung mit Art. 65 Abs.3 Satz 3 GO in der Zeit vom 05.07.2021 bis einschließlich 
12.07.2021 in der Geschäftsstelle des Schulverbandes in Unterdietfurt, Dorfplatz 6, 84339 
Unterdietfurt, Zimmer 6 öffentlich auf. Dort liegt auch die Nachtragshaushaltssatzung mit ihren 
Anlagen während des ganzen Jahres innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit 
(§ 4 Bekanntmachungsverordnung).  
 
Unterdietfurt, 21.06.2021 
Schulverband Unterdietfurt 

 
Bernhard Blümelhuber 
Schulverbandsvorsitzender und  
Erster Bürgermeister der Gemeinde Unterdietfurt 
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               Eggenfelden/Pfarrkirchen, 27. Juli 2015 
 
               Der Vorsitzende des Verwaltungsrates 
 
 
               Michael Fahmüller 
               Landrat des Landkreises Rottal-Inn 


